
Musikschule Windisch  

Tarife Schuljahr 2026/27  
(Tarif pro Semester, gültig ab 1. August 2026) 

_________________________________________________________________ 

Schulleitung Musikschule Windisch: Lars Hermann – Dohlenzelgstrasse 26, 5210 Windisch – 056 448 97 62 – lars.hermann@schule-windisch.ch  

Die Gemeinde Windisch gewährt Ge-
schwister-Rabatte für Schülerinnen 
und Schüler im Kindergarten und Pri-
marschulalter. (Bei Geschwister ab 
dem Kindergarten bis Ende Sekundar-
stufe I: 2. Kind 10%, 3. Kind 20%, ab 
4. Kind 30%) ausser Kinderchor, En-
semble und auswärtige Schüler von 
nicht Vertragsgemeinden.  

Zudem gewährt sie einkommensab-
hängige Vergünstigungen. Das An-
tragsformular muss vor jedem Schul-
jahr neu und separat bei der Abtei-
lung Finanzen bis 31. Juli resp. 31. 
Januar eingereicht werden. 

Die Gemeinde Hausen AG gewährt kei-
nen Geschwisterrabatt.  

Sie gewährt aber einkommensabhän-

gige Vergünstigungen. Zahlungser-

leichterungen können mittels Gesuchs 

bei der Gemeindekanzlei beantragt 

werden. Das Gesuch um Ermässigung 

muss jedes Schuljahr vor Schulbeginn 

bis spätestens 31. Juli 2026 sowie 31. 

Januar 2027 neu gestellt werden.  

Gemeinde Windisch  

Gruppenunterricht 1. bis 5. Schuljahr   500.-* 
(2er-Gruppe 35 Min. oder 3er-Gruppe 50 Min.) 

Einzelunterricht 1. - 5. Schuljahr oder in Ausbildung 
   25 Min   620.- 
   40 Min  1’240.- 
Einzelunterricht 6. - 9. Schuljahr 

25 Min  470.- 

   40 Min  1’040.- 

Musik & Bewegung (8er-Gruppen) 220.- 

Eltern/Kind-Musizieren (8er-Gruppen) 220.- 

Kinderchor  50.-** 

 

* Gruppenunterricht kann bei Anmeldung nicht garantiert werden und ist nur nach Absprache mit der Mu-
sikschulleitung und bei Vorhandensein geeigneten PartnerInnen möglich. 
 
** Für Teilnehmende, welche an der Musikschule Windisch kein Instrumental- oder Gesangsunterricht besu-
chen, werden CHF 100.- pro Semester verrechnet. 
 

Für nicht in den Vertragsgemeinden (Windisch, Habsburg, Hausen AG, Mülligen) wohnhaften Schülerinnen 
und Schüler werden die Vollkosten weiterverrechnet – Preisanfrage bei der Musikschulleitung. 

Weitere Informationen auf dem Antrag oder im Musikschulreglement unter  
www.schule-windisch.ch/schulen/musikschule/index.php  

 

Gemeinde Hausen AG 

Gruppenunterricht 1. bis 5. Schuljahr  
2er-Gruppe 35 Min.  620.-* 

3er-Gruppe 50 Min.  590.-* 
 
Einzelunterricht 1. - 5. Schuljahr oder in Ausbildung 
   25 Min   885.- 
   40 Min  1’415.- 
Einzelunterricht 6. - 9. Schuljahr 

25 Min  355.- 

   40 Min  885.- 

Musik & Bewegung (8er-Gruppen) 220.- 

Eltern/Kind-Musizieren (8er-Gruppen) 220.- 

Kinderchor   50.-** 

 

* Gruppenunterricht kann bei Anmeldung nicht garantiert werden und ist nur nach Absprache mit der Mu-

sikschulleitung und bei Vorhandensein geeigneten PartnerInnen möglich. 
 
** Für Teilnehmende, welche an der Musikschule Windisch kein Instrumental- oder Gesangsunterricht besu-
chen, werden CHF 100.- pro Semester verrechnet. 
 

Für nicht in den Vertragsgemeinden (Windisch, Habsburg, Hausen AG, Mülligen) wohnhaften Schülerinnen 
und Schüler werden die Vollkosten weiterverrechnet – Preisanfrage bei der Musikschulleitung. 

Weitere Informationen auf dem Antrag oder im Musikschulreglement unter  
www.schule-windisch.ch/schulen/musikschule/index.php 

 

Tarife Gemeinde Habsburg und Mülligen auf der Rückseite  
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Schulleitung Musikschule Windisch: Lars Hermann – Dohlenzelgstrasse 26, 5210 Windisch – 056 448 97 62 – lars.hermann@schule-windisch.ch  

Gemeinde Habsburg 

Gruppenunterricht 1. bis 5. Schuljahr 
2er-Gruppe 35 Min.   620.-* 
3er-Gruppe 50 Min.  590.-* 

Einzelunterricht 1. - 5. Schuljahr oder in Ausbildung 
    25 Min  885.- 
   40 Min  1’415.- 
Einzelunterricht 6. - 9. Schuljahr  

   25 Min  355.- 
   40 Min 885.- 

Musik & Bewegung (8er-Gruppen)  220.- 

Eltern/Kind-Musizieren (8er-Gruppen)  220.- 

Kinderchor  50.-** 

* Gruppenunterricht kann bei Anmeldung nicht garantiert werden und ist nur nach Absprache mit der Mu-
sikschulleitung und bei Vorhandensein geeigneten PartnerInnen möglich. 
 

** Für Teilnehmende, welche an der Musikschule Windisch kein Instrumental- oder Gesangsunterricht besu-
chen, werden CHF 100.- pro Semester verrechnet. 

Für nicht in den Vertragsgemeinden (Windisch, Habsburg, Hausen AG, Mülligen) wohnhaften Schülerinnen 
und Schüler werden die Vollkosten weiterverrechnet – Preisanfrage bei der Musikschulleitung. 

 

Gemeinde Mülligen 

Gruppenunterricht 1. bis 5. Schuljahr 
2er-Gruppe 35 Min.   620.-* 
3er-Gruppe 50 Min.  590.-* 

Einzelunterricht 1. - 5. Schuljahr oder in Ausbildung 

   25 Min  885.- 
   40 Min  1’415.- 
Einzelunterricht 6. - 9. Schuljahr  
   25 Min 355.- 
   40 Min 885.- 

Musik & Bewegung (8er-Gruppen)  220.- 

Eltern/Kind-Musizieren (8er-Gruppen)  220.- 

Kinderchor  50.-** 

* Gruppenunterricht kann bei Anmeldung nicht garantiert werden und ist nur nach Absprache mit der 
Schulleitung und bei Vorhandensein geeigneten PartnerInnen möglich. 
 

** Für Teilnehmende, welche an der Musikschule Windisch kein Instrumental- oder Gesangsunterricht besu-
chen, werden CHF 100.- pro Semester verrechnet. 

Für nicht in den Vertragsgemeinden (Windisch, Habsburg, Hausen AG, Mülligen) wohnhaften Schülerinnen 

und Schüler werden die Vollkosten weiterverrechnet – Preisanfrage bei der Schulleitung. 

Weitere Informationen zum Musikschulreglement der Gemeinde Mülligen unter  
https://www.muelligen.ch/public/upload/assets/1092/Reglement-Musikschulunter-
richt%20IK_20210801%20-%20unterzeichnete%20Version.pdf?fp=1618486228404  

______________________________________________________________________________________ 
 

Tarife Gemeinde Windisch und Hausen AG auf der Vorderseite 

 

 

 

Windisch, 3. März 2026 

Es wird nur der Unterricht eines Fachun-
terrichts (Instrument oder Gesang) sub-
ventioniert.  

Die Gemeinde Mülligen gewährt keinen 
Geschwisterrabatt.  

Anträge für Vergünstigungen können bei 
der Gemeindeverwaltung Mülligen ange-
fragt werden.  

Die Gemeinde Habsburg gewährt keinen 
Geschwisterrabatt.  

Sie gewährt aber einkommensabhängige 
Vergünstigungen. Das Antragsformular 

muss vor Semesterbeginn bis spätestens 
31. Juli 2026 sowie 31. Januar 2027 bei 
der Abteilung Finanzen Habsburg einge-
reicht werden. 
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